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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

kooperative Formen der Streitbeilegung 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. Im 
Zentrum des Interesses steht die Media-
tion. Sie gilt als intelligent, gut struktu-
riert und erfolgreich – und ist hierzulande 
das wohl populärste Konfliktbearbei-
tungsverfahren. Zahlreiche Einrichtun-
gen widmen sich ihrer Implementation 
und Standardisierung und kümmern sich 
um die berufliche Organisation von Me-
diatoren und Mediatorinnen. Dies hat 
auch der Gesetzgeber erkannt und sieht 
die Mediation zunehmend als rechtser-
gänzendes Verfahren an. Angesichts der 
Dynamik und der Wechselbeziehungen 
zwischen Mediation und Recht hat die 
FernUniversität in Hagen bereits um die 
Jahrtausendwende begonnen, diese Pro-
zesse wissenschaftlich zu begleiten. Sie 
gründete im Jahr 2000 das Contarini-
Institut für Mediation und eröffnete 
2003 den Studiengang »master of me-
diation«.

Ziel des »masters of  
mediation«

Das Studium »master of mediation« ist 
ein universitäres Weiterbildungspro-
gramm über drei Semester, nach deren 
erfolgreichem Abschluss der Grad »mas-
ter of mediation« (M.M.) verliehen wird. 
Neben einer gründlichen Mediationsaus-
bildung lernen die Teilnehmer die inter-
disziplinären Fundamente und For-
schungsfortschritte im Fach Mediation 
kennen. In einem weiteren Schritt geht 
es darum, dass sich die Studierenden 
wissenschaftlich-methodisch, kritisch 
und neugierig mit Fragen der kooperati-
ven Konfliktbeilegung auseinanderset-
zen. 

Die Dozenten des »masters of 
mediation« 

Das Masterstudium Mediation an der 
FernUniversität in Hagen stützt sich auf 
ein Netzwerk renommierter Professoren 

und Praktiker. Unter den Dozenten be-
finden sich zahlreiche bekannte Wissen-
schaftler und namhafte Autoren; die 
Präsenzseminare  werden von anerkann-
ten und erfahrenen Mediatoren geleitet. 
Bei der Auswahl der Lehrenden wurde 
auf Interdisziplinarität geachtet, denn 
Mediation lebt von der Zusammenschau 
psychologischer, kommunikationswis-
senschaftlicher und rechtlicher Betrach-
tung – alles verbunden mit den Metho-
den erfolgreicher Verfahrensgestaltung. 
Für genauso wertvoll hält die FernUni-
versität die Pluralität der Meinungen und 
Überzeugungen: Unter den Wissen-
schaftlern, Seminarleitern und Prüfern 
findet man alle wesentlichen Denkrich-
tungen und Vereinigungen der Media-
tion vertreten. Ein Dozentenkollegium 
von der Qualität und Größe des Hagener 
Kreises ist in der deutschsprachigen Me-
diationsausbildung ohne Gleichen. Teil-
nehmer und Absolventen des Studiums 
heben immer wieder die Kompetenz der 
FernUniversitäts-Dozenten hervor.

 

Der »master of mediation« 
an der FernUniversität in Hagen
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Für wen ist der »master of 
mediation«?

Der »master of mediation« wendet sich 
sowohl an jüngere als auch an berufser-
fahrene Hochschulabsolventen, die Inte-
resse und Gespür für menschliche Inter-
aktion und Konflikte mitbringen. Die 
Teilnehmer des »masters of mediation« 
verfügen über unterschiedliche Vor-
kenntnisse sowohl hinsichtlich ihres 
Grundstudiums als auch ihrer berufli-
chen Erfahrung, was immer Anlass zu 
produktivem Austausch bietet. So findet 
man unter den Studierenden die Media-
torin, die das Fach Psychologie studiert 
hat, den Richter mit mehrjähriger Ent-
scheidungs- und Vergleichspraxis, der 
bereits das »studium mediation« absol-
viert hat, die junge Personalentwick-
lungsmanagerin mit wirtschaftswissen-
schaftlichem Hintergrund, Referendare 
oder erfahrene Rechtanwälte und No-
tare, die ihr Tätigkeitsfeld ausweiten 
möchten, oder den Bürgermeister, Leh-
rer im Erstberuf, der eine Kurzausbildung 

im Konfliktmanagement vorweisen 
kann. Ein Teil der Interessenten beabsich-
tigt, später haupt- oder nebenberuflich 
als selbstständiger Mediator zu arbeiten. 
Andere möchten ihre Qualifikation in-
nerhalb des bisherigen Aufgabenkreises 
durch einen weiteren akademischen 
Grad erweitern oder, zumal am Anfang 
ihrer Laufbahn, ihre Kompetenzen im 
Bereich der Konfliktbearbeitung durch 
einen Mastergrad nachweisen. Schließ-
lich ist für manchen auch die sich dem 
Mastergrad anschließende Promotions-
möglichkeit (Dr. iur.) von Interesse.

Lebenslanges Lernen 

Das Studium »master of mediation« an 
der FernUniversität in Hagen kommt 
dem Prinzip des lebenslangen Lernens 
entgegen: Es kombiniert auf einzigartige 
Weise ein modulares Fernstudium mit 
Präsenzseminaren, die zur Auswahl an 
Wochenenden angeboten werden. Diese 
einmalige Mischung aus selbstbestimm-

ten Studien und präsenter Gruppenar-
beit ermöglicht es auch beruflich stark 
beanspruchten Teilnehmern, sich das er-
forderliche Wissen und Können anzueig-
nen. Als großer Vorteil wird die weitge-
hend flexible Zeiteinteilung und auto-
nome Bestimmung des Lerntempos an-
gesehen. Ein weiterer Vorteil liegt darin, 
dass die praxisorientierten Seminare we-
sentlich effizienter und zufriedenstellen-
der durchgeführt werden können, wenn 
sich die Teilnehmenden zuvor in eigener 
Regie mit dem Stoff auseinandergesetzt 
haben. Das begleitete Vor- und Nachbe-
reiten mit schriftlichem Kursmaterial er-
laubt ein viel konzentrierteres prakti-
sches Arbeiten in den Präsenzseminaren 
als in solchen Seminaren, die den An-
spruch erheben, gleichzeitig Praxis und 
Theorie zu vermitteln. Der didaktische 
Ansatz des Hagener Studiums – die Mi-
schung zwischen Studium daheim und 
Coaching in der Gruppe – erhält von den 
Teilnehmenden immer sehr gute Kriti-
ken.
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rungsbedarf über den Status der Wis-
senselemente herrscht: Welche Inhalte 
können als wissenschaftlich und welche 
nur als Lehrmeinung gelten? – Die Stu-
dieninhalte richten sich nicht allein an 
den künftigen Mediator,  sondern sie 
kommen jeder vermittelnden Tätigkeit 
zugute, sei es im Beruf oder im privaten 
Umfeld. Ein weiterer Erfolg der drei Se-
mester liegt in der allgemeinen Entwick-
lung von Schlüsselqualifikationen wie 
etwa der Verhandlungskompetenz oder 
dem Überdenken persönlicher Verhal-
tensmuster: Wie gehe ich persönlich mit 
Konflikten um? Welche Haltung strebe 
ich im Umgang mit Konflikten an? Im 
Gegensatz zu einigen anderen Ausbil-
dungen stellt ein universitäres Studium 
keinen Katechismus auf, lehrt keinen 
Glauben und gibt kein Rezeptbuch aus. 
Im »master of mediation« werden Alter-
nativen diskutiert, Hintergründe aufge-
hellt, Bezüge geknüpft und Räume für 
das Verfertigen eigener Gedanken eröff-
net. Dies beansprucht eine gewisse Rei-

Aufbau des Studiums

Der »master of mediation«  bietet nach 
einer Grundlagenausbildung im ersten 
Semester die Möglichkeit zur Spezialisie-
rung ab dem zweiten Semester. Optional 
erhalten die Teilnehmenden eine Ausbil-
dung im Fach Mediation im familiären 
Umfeld, Wirtschaftsmediation, Media-
tive Bewältigung strafbarer Handlungen 
oder die Kompetenz zur Mediation von 
Großgruppen und im öffentlichen Be-
reich. Das dritte Semester dient der wis-
senschaftlichen Vertiefung, in deren Mit-
telpunkt die Anfertigung der Masterar-
beit steht. 

Abschluss

Absolventen des Studiums erhalten nach 
erfolgreichem Abschluss des Studiums 
von der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät der FernUniversität ihre Masterur-
kunde. Sie sind berechtigt, den Titel 

»Master of Mediation, FernUniversität in 
Hagen« (M.M.) zu tragen. Ein zusätzli-
ches Zeugnis gibt Auskunft über die Leis-
tungen im Studium, in der Abschlussprü-
fung und – auf Wunsch – über das je-
weilige Spezialgebiet der Mediation. Mit 
Erhalt der Urkunde gilt der Absolvent als 
universitär zertifizierter Mediator. Die 
Leistungen, welche die Masterurkunde 
verbrieft, übertreffen alle zurzeit disku-
tierten Standards im Zusammenhang mit 
der Anerkennung als Mediator. 

Inhalte des Studiums

Der »master of mediation« versteht sich 
als wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit dem Thema Mediation und 
anderen Formen kooperativer Konflikt-
beilegung, verbunden mit einer fundier-
ten Mediationsausbildung. Auf diese 
Weise findet ein enger Austausch von 
Theorie und Praxis statt, wobei in einem 
jungen Fach wie der Mediation noch Klä-

„Man hat im Mediationsstudium von Anfang an eine gewisse Aufbruch-
stimmung verspürt. Die Kombination aus Präsenzseminaren und Theorie im 
Studium war extrem hilfreich. Insbesondere die Präsenzseminare waren durch 
die kompetenten Lehr-Mediatoren ausgesprochen aufschlussreich. Das Studium 
ist insgesamt sehr fordernd und hat meines Erachtens einen hohen akademi-
schen Anspruch. Als überraschend und positiv habe ich das breite Spektrum der 
verschiedensten Berufsgruppen meiner Kommilitonen erlebt. Dies untermauert 
den interdisziplinären Anspruch von Mediation und zeigt, wie facettenreich 
neue Wege beschritten werden.
Fazit: Sehr anstrengend und informativ – eine tolle Chance, in ein dynamisches 
Berufsfeld hineinzuwachsen.“

Thomas Neu, Masterstudent Mediation
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fezeit – mit der Chance, Erfahrungen mit 
Konflikten, Konfliktbeilegungen und mit 
sich selbst zu sammeln. Gefördert wird 
dies durch die Zurückgezogenheit des 
Selbststudiums im Wechsel mit den Be-
gegnungen in der Gruppe sowie den 
Rollenspielen in den Präsenzseminaren 
und den realen Konflikten, die als Prü-
fungsvoraussetzung vermittelnd zu be-
arbeiten sind. 

Professionalisierung

Wenn die Mediation in den Rang einer 
Profession, ähnlich dem Beruf der 
Anwälte oder Ärzte, rücken möchte, 
sollte ihre Ausbildung insofern auch aka-
demisiert werden. Schon heute erhöht 
ein Studium Mediation, das mit einem 
Mastergrad abschließt, die Akzeptanz 
der Mediatoren und damit die rechtspo-
litische Bedeutung der Mediation. Steigt 
die Anzahl der graduierten Spezialisten 
für kooperative Streitbeilegung, kann 

dies zu einer Änderung des Konfliktver-
haltens beitragen. 

Mediation ist eine kluge Idee und eine 
gelingende Praxis. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie diese Auffassung teilen 
und den Entschluss fassen, sich intensiv 
mit dem Thema Mediation zu beschäfti-
gen. Mit dem Studium »master of medi-
ation« sind Sie auf dem besten Weg in 
die Gruppe der ausgewiesenen Exper-
ten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre

Katharina Gräfin von Schlieffen

Katharina Gräfin von Schlieffen

Prof. Dr. Katharina Gräfin von Schlieffen ist Wissenschaftliche Direktorin des 
»masters of mediation« an der FernUniversität in Hagen sowie Vorstands-

vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Mediation und zugleich Mit
herausgeberin des Standardwerks »Handbuch Mediation«.
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Die Mitglieder der Prüfungskommission

Seit der ersten Stunde bemüht sich der »master of mediation« um dauerhafte Qualität und erstklassige Betreuung. Als oberstes Gebot gilt, 
die Ausbildung auf ein möglichst breites fachliches Fundament zu stellen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wurde ein Leitungs- und 
Entwicklungsgremium geschaffen: die sog. Prüfungskommission. Bei ihren Mitgliedern handelt es sich um Experten unterschiedlichster Pro-
venienz. Die Interdisziplinarität garantieren Rechtswissenschaftler, Psychologen und Philosophen; man findet aber auch Vertreter der verschie-
denen Mediationsformen wie etwa der Familienmediation, der Wirtschaftsmediation oder des Täter-Opfer-Ausgleichs. Mediationspraxis von 
nicht weniger als fünf Jahrzehnten verbindet sich mit den Einsichten der Forschung und trifft auf neue, anregende Ideen zur Optimierung und 
Breitenimplementation der Mediation. Gemeinsam tragen alle Mitglieder dazu bei, dass sich das Studium lebendig entfalten kann.

Britta Bannenberg

Prof. Dr. Bannenberg war von 2002 bis 
2008 Professorin für Kriminologie, Straf-
recht und Strafverfahrensrecht an der 
Universität Bielefeld. Sie arbeitete u.a. mit 
an Gutachten des Hamburger Senats zur 
Konfliktregelung bei Gewaltstraftaten in 
Beziehungen sowie zum Täter-Opfer-Aus-
gleich im Auftrag des Bundesministeriums 
der Justiz. Seit 2008 ist sie Professorin für 
Kriminologie in Gießen.

Marcus C. Brinkmann

Marcus C. Brinkmann ist Lehrbeauftragter 
für Mediation der Fakultät Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften sowie für das Fach 
Recht der Verwaltungs- und Wirtschafts
akademie Osnabrück-Emsland. Er ist Präsidi-
umsmitglied der Deutschen Gesellschaft für 
Mediation und arbeitet als Rechtsanwalt und 
Mediator.

Joseph Duss-von Werdt

Prof. Dr. Dr. Duss-von Werdt ist Psychologe 
und Theologe. Von 1967 bis 1987 war er 
Leiter des Instituts für Ehe und Familie in 
Zürich, das von ihm gegründet wurde. 
Seit 1998 ist Professor Duss-von Werdt 
Lehrbeauftragter für Mediation an der 
FernUniversität in Hagen.

Friedrich Dauner

Friedrich Dauner ist Volljurist und hat 
langjährige kaufmännische Erfahrungen. 
Er ist Mitglied der Geschäftsführung der 
Deutschen Gesellschaft für Mediation und 
betreut als Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
seit 2008 die Weiterbildungsangebote 
Mediation der FernUniversität in Hagen.
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Andreas Haratsch

Prof. Dr. Haratsch ist seit 2007 Universitäts
professor für Deutsches und Europäisches 
Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der 
FernUniversität in Hagen. Von 2003 bis 2005 
war er Wissenschaftlicher Referent am Zen-
trum für Europäische Integrationsforschung 
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn. Seit Mai 2010 ist Professor 
Haratsch Dekan der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der FernUniversität in Hagen.

Stefan Kracht

Dr. Kracht ist geschäftsführender Direktor 
des »masters of mediation« an der Fern
Universität in Hagen und Rechtsanwalt. 
Zudem ist er seit dem Jahr 2000 Geschäfts-
führer des Contarini-Instituts für Mediation 
und Leiter des Instituts für Rechtliches In-
formationsmanagement (FIRM) GmbH.

Leo Montada

Prof. Dr. Montada ist seit 1972 Professor 
für Psychologie an der Universität Trier, seit 
1995 zugleich Direktor des Zentrums für 
Gerechtigkeitsforschung an der Universität 
Potsdam. Von 1997 bis 2002 war er Präsi-
dent der International Society for Justice 
Research. Professor Montada ist Mitglied 
zahlreicher wissenschaftlicher Akademien.

Katharina Gräfin von Schlieffen

Prof Dr. von Schlieffen ist Inhaberin des 
Lehrstuhls für Öffentliches Recht, juristische 
Rhetorik und Rechtsphilosophie der Fern
Universität in Hagen. Sie ist Vorsitzende der 
Prüfungskommision des »masters of media-
tion«. Zudem ist sie Mitglied des Experten-
rates des Bundesjustizministeriums zur 
Umsetzung der europäischen Mediations
richtlinie.
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Was bedeutet Mediation?

Mediation ist ein Verfahren zur koopera-
tiven Konfliktbeilegung unter Beteili-
gung eines neutralen, allparteilichen 
Dritten, des Mediators, der die Konflikt-
beteiligten – die Medianden – bei ihrer 
Suche nach Lösungen unterstützt. Der 
Konflikt bleibt inhaltlich in der Verant-
wortung der Betroffenen und wird nicht 
der Entscheidung eines Richters oder ei-
ner anderen Autorität überantwortet. 
Eigens entwickelte Verfahrensprinzipien 
und Verhandlungstechniken sorgen da-
für, dass die Streitbeteiligten

•	 konstruktiv zusammenarbeiten,
•	 über den Horizont der rechtlichen 

Möglichkeiten hinausschauen und 
ihren Blick auf das breitere Spekt-
rum anderer, nicht-rechtlicher Lö-
sungen lenken und

•	 Ergebnisse finden, die ihre Interes-
sen, einschließlich der immateriellen 
Bedürfnisse und kooperativen Ent-
wicklungschancen, umfassend be-
rücksichtigen.

•	 Durch die hohe Selbstverantwor-
tung während der Mediationsver-
handlung können die Medianden 
die vereinbarten Resultate wie ei-
gene Zielvorstellungen akzeptieren 
und motiviert umsetzen.

Konzept des Weiterbildenden 
Masterstudiums

Fernstudium
Der überwiegende Teil des Studiums 
wird im Fernstudium absolviert. Die Stu-
dierenden belegen Module, die sie je-
weils mit einer schriftlichen Prüfung ab-
schließen. Die Ergebnisse der bestande-
nen Modulabschlussarbeiten werden in 

der Mastergesamtnote mit 20 % berück-
sichtigt. Für die Module erhalten die Stu-
dierenden entsprechend den internatio-
nalen Vorgaben Leistungspunkte. Im 
zweiten Semester haben die Studieren-
den die Möglichkeit, unterschiedliche 
Schwerpunkte in ihrer Ausbildung zu 
setzen. Dafür müssen sie neben einem 
verpflichtenden Modul aus vier Modulen 
zwei auswählen, die sie vertiefend bear-
beiten möchten. 

Präsenzseminare
Neben der theoretischen Auseinander-
setzung mit ausgewählten Themenge-
bieten finden in allen drei Semestern 
Präsenzseminare statt, die in der Regel 
ein verlängertes Wochenende umfassen. 
Im Verlauf dieser Veranstaltungen ergän-
zen die Studierenden ihr theoretisch er-
worbenes Wissen durch die Bearbeitung 
praxisorientierter Fälle. Zugleich erwer-
ben sie dadurch praktische Fertigkeiten, 
die durch Reflexion und Diskussion ver-
tieft und gefestigt werden.
Die Präsenzveranstaltungen des ersten 
Semesters werden in Gruppen mit max. 
20 Teilnehmenden und im zweiten Se-
mester mit max. 17 Teilnehmenden 
durchgeführt. Die Supervisionsseminare 
im dritten Semester sollen eine Zahl von 
10 Teilnehmenden nicht überschreiten.

Praktische Arbeit
Die Erkenntnisse über die praktischen 
Implikationen der wissenschaftlichen 
Grundlagen unterstützen die Teilneh-
menden bei der selbstständigen Arbeit 
an realen Fällen. Die Studierenden sollen 
im Verlauf des Studiums zwei Mediati-
onsverfahren (oder Verfahren mit medi-
ativen Elementen) eigenständig durch-
führen, dokumentieren und mit der 
Theorie abgleichen. Diese Erfahrungen 
sollen ihr Wissen vertiefen und sie zu ei-

ner weitergehenden wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit verschiedenen 
Themenbereichen anregen. Insbeson-
dere können die Studierenden aus dieser 
Arbeit wichtige Anhaltspunkte und An-
regungen für ihre Masterarbeit erhalten.

Masterarbeit
Das Studium wird mit einer schriftlichen 
Masterarbeit sowie einer mündlichen 
Abschlussprüfung beendet. In der Mas-
terarbeit wird ein wissenschaftlich rele-
vantes Thema aufgegriffen und nach 
Möglichkeit interdisziplinär bearbeitet. 
Wie genau die einzelnen Lehrformen in 
das Studium integriert sind und wie die 
einzelnen Leistungen bewertet werden, 
lässt sich der am Ende dieser Broschüre 
abgedruckten Prüfungsordnung entneh-
men.
Für ein Modul werden zwischen fünf 
und fünfzehn ECTS-Punkte vergeben. 
Ein ECTS-Punkt entspricht einem Leis-
tungspunkt (LP) und einem Gesamtar-
beitsaufwand (Workload) von 30 Stun-
den. Dieser Gesamtarbeitsaufwand er-
fasst die Zeiten, die geschätzt für das 
Lesen und Erarbeiten der Schriftkurse 
sowie deren Vor- und Nachbereitung er-
forderlich sind, und den Zeitaufwand für 
das Erstellen der Modulabschlussarbei-
ten.
Das weiterbildende Studium gliedert sich 
in neun Module. Der insgesamt zu er-
bringende Arbeitsaufwand (Workload) 
beträgt 1800 Stunden.

Zum »master of mediation«

Erfolg von Mediationsverfahren

„In den ersten zwei Jahren wurden beim Landgericht Paderborn 787 
Verfahren und bei den Amtsgerichten des Bezirks 328 Verfahren durch 
richterliche Mediation einvernehmlich gelöst. Das sind ca. 72 % der zur 
Mediation abgegebenen Fälle.“ Diese „Daten und Erfahrungen“ werden 
durch die Projekte anderer Bundesländer „bestätigt.“

Georg Steffens, Projektleiter „Justizmodell in OWL“ 
OLG Hamm, Justizmodell in OstWestfalenLippe
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„Das Fernstudium mit den begleitenden Seminaren und den Pra-
xisarbeiten basiert auf einem gelungenen Konzept, das mir sowohl 

neue Impulse eingebracht als auch wichtige Kontakte und Netzwerke 
eröffnet hat. Da ich beruflich in vielen Gremien arbeite und zahlreiche 

Verhandlungen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern führe, 
konnte ich schon während des Studiums neu gewonnene Erkenntnisse 

und Erfahrungen in meine tägliche Arbeit einfließen lassen. Als Fazit 
empfinde ich meine Studienzeit als Bereicherung, die – rückblickend 

betrachtet –, wie im Flug verging.“ 

Birgit Gunia-Hennecken, Masterabsolventin

Theorie Praxis

1.
 S

em
es

te
r

M1

Mediation 
und 

Rechtskultur

Einführung
Prinzipien

5 LP = 150 Std.

M2

Mediation und 
zwischenmenschliches 

Verhalten

Kommunikation
Psychologie

5 LP = 150 Std.

M3

Verhandlungs-
techniken

Verhandeln
Rhetorik

5 LP = 150 Std.

Präsenzseminar M2

Praktische Einfüh-
rung in die Media-

tion I

1 LP = 30 Std.

Präsenzseminar M3

Praktische Einfüh-
rung in die Media-

tion II

1 LP = 30 Std.

2.
 S

em
es

te
r

M4

Herausforderungen
an 

Mediatoren

Gewalt
Gerechtigkeit
Interkulturelle

Aspekte

5 LP = 150 Std.

W1 

Mediation im 
familiären Umfeld

5 LP = 150 Std.

W2 

Wirtschaftsmediation

5 LP = 150 Std.

Präsenzseminar
W 1– 4

Präsenzseminar im 
ersten gewählten 

Modul

1 LP = 30 Std.

Präsenzseminar
W 1– 4

Präsenzseminar im 
ersten gewählten 

Modul

1 LP = 30 Std.

W3 

Mediation im öffentli-
chen Bereich/Großgrup-

penmediation

5 LP = 150 Std.

W4 

Mediative Bewältigung 
strafbarer Handlungen

5 LP = 150 Std.

3.
 S

em
es

te
r

M7

Konfliktordnungen 
im Umbruch

Geschichte
Europa

Gesellschaft

5 LP = 150 Std.

M8

Masterthese

15 LP = 450 Std.

Supervision

Fallreflexion

1 LP = 30 Std.

Falldokumentationen

Zwei Mediationen 
oder Verfahren 
mit mediativen 

Elementen

5 LP = 150 Std.

Die modulare Struktur des 
»masters of mediation«
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Modul 1: 	 Mediation und Rechtskultur

71051	 Grundlagen der Mediation I–III	 1,5 LP  =  45 Std.
  
71052	 Risiken der Streitbeilegung: Jurisprudenz 	 1,0 LP  =  30 Std.
	 und Mediation im Vergleich  
		
71053	 Das Ethos des Mediators 	 0,5 LP  =  15 Std.

71054	 Rechtliche und berufsrechtliche Grundlagen 	 1,0 LP  =  30 Std.
	 und Grenzen der Mediation		

71055	 Das Prinzip der Selbstverantwortung 	 1,0 LP  =  30 Std.

	 Bestehen einer Modulabschlussarbeit		
		  insgesamt 5,0 LP = 150 Std.

Modul 2: 	 Mediation und zwischenmenschliches Verhalten

71056	 Psychologie der Mediation I 	 1,0 LP  =  30 Std.	

71057	 Psychologie der Mediation II 	 1,0 LP  =  30 Std.	

71058	 Kommunikation – Grundlage mediativer 
	 Verfahren I–II	 2,0 LP  =  60 Std.	

71059	 Konflikte und wie wir sie lösen 	 1,0 LP  =  30 Std.	

	 Präsenzseminar: dreitägiges Seminar „Praktische 
	 Einführung in die Mediation I“	 zusätzlich 1,0 LP  =  30 Std.	

	 Bestehen einer Modulabschlussarbeit
		  insgesamt 6,0 LP = 180 Std.

Modul 3:	 Rhetorik und Verhandeln

71060	 Rhetorik I 	 1,0 LP = 30 Std.	

71061	 Rhetorik II (Teil 1 und 2)	 2,0 LP = 30 Std.	

71062	 Verhandeln I–II 	 2,0 LP = 30 Std.	

	 Präsenzseminar: dreitägiges Seminar „Praktische 
	 Einführung in die Mediation II“	 zusätzlich 1,0 LP  =  30 Std.
	
	 Bestehen einer Modulabschlussarbeit
		  insgesamt 6,0 LP = 180 Std.

Ideale Kombination zwischen Theorie 
und Praxis. Vermittlung von fundiertem 
theoretischem Wissen. Gute Seminar-
leitung durch anerkannte Referenten. 
Flexibilität hinsichtlich einer möglichen 
individuellen Schwerpunktbildung inner-
halb des Studiums. Wissenschaftliches 
Studium mit akademischem Abschluss.

Alexander Segura, Masterabsolvent

1. Semester

Curriculum
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Modul 4: 	 Herausforderungen für Mediatoren

71064	 Umgang mit Machtgefällen in der Mediation 	 1,0 LP  =  30 Std.

71065	 Die Technik teilnehmender Neutralität 	 1,0 LP  =  30 Std.

71066	 Gewalt in der Mediation 	 1,0 LP  =  30 Std.

71067	 Mediation und Gerechtigkeit aus psychologischer Sicht 	 1,0 LP  =  30 Std.

71068	 Interkulturelle Kommunikation 	 0,5 LP  =  15 Std.

71069	 Verhandeln und Mediation im interkulturellen Kontext 	 0,5 LP  =  15 Std.

	 Bestehen einer Modulabschlussarbeit

		  insgesamt 5,0 LP  = 150 Std.

Wahlmodule

Zwei der folgenden Wahlmodule müssen belegt werden, wobei das erste gewählte gleichzeitig den
thematischen Inhalt beider zu besuchender Präsenzseminare im zweiten Semester festlegt. Wer also als
erstes Wahlmodul „Wirtschaftsmediation“ belegt, besucht im zweiten Semester beide Präsenzseminare
zum Thema „Wirtschaftsmediation“.

2. Semester

Wahlmodul 1:	 Mediation im familiären Umfeld

71070	 Mediation mit Paaren und Familien I–III	 2,0 LP  =  60 Std.

71071	 Mediation im Kinder- und 	 1,0 LP  =  30 Std.
	 Jugendrecht/Sorgerecht 	

71072	 Mediation im Erbschaftsrecht I–II	 1,0 LP  =  30 Std.

71073	 Mediation in der Schule I–II	 1,0 LP  =  30 Std.
		  .
	 Bestehen einer Modulabschlussarbeit

		  insgesamt 5,0 LP  = 150 Std.
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Wahlmodul 2:	 Wirtschaftsmediation

71074	 Wirtschaftsmediation I–II	 1,5 LP  =  45 Std.

71075	 Mediation bei Konflikten in der Arbeitswelt
	 und bei sozialen Leistungen	 1,5 LP  =  45 Std.
	
71076	 Mediation im Baurecht 	  1,0 LP  =  30 Std.

71077	 Mediation bei Unternehmensnachfolgen	 1,0 LP  =  30 Std.

	 Bestehen einer Modulabschlussarbeit 
		  insgesamt 5,0 LP =150 Std.

Wahlmodul 3:	 Mediation im öffentlichen Bereich/Großgruppenmediation

71078	 Grundlagen der Mediation im	 1,0 LP  =  30 Std.
	 Verwaltungsrecht 	

71079	 Umweltmediation I–III	 3,0 LP  =  90 Std.	
			 
71080	 Mediation im Kommunalrecht und 	 1,0 LP  =  30 Std.
	 innerbehördliche Mediation
	
	 Bestehen einer Modulabschlussarbeit
		  insgesamt 5,0 LP =150 Std.

Wahlmodul 4: 	 Mediative Bewältigung strafbarer Handlungen

71081	 Mediation im Jugendstrafrecht I–II 	 2,0 LP  =  60 Std.

71082	 Mediation im Erwachsenenstrafrecht I–II	 2,0 LP  =  60 Std.

71083	 Mediation im Wirtschaftsstrafrecht	 1,0 LP  =  30 Std.

	 Bestehen einer Modulabschlussarbeit	
		  insgesamt 5,0 LP =150 Std.

Wahlmodulseminare	
	
	 Präsenzseminare: zwei dreitägige Präsenzseminare
	 im ersten gewählten Wahlmodul (je 1,0 LP)	 zusätzlich 2,0 LP  =  60 Std.

		
In den Wahlmodulen »Mediation im öffentlichen Bereich/Großgruppenmediation« und »Mediative Bewältigung
strafbarer Handlungen« werden die Präsenzseminare aus organisatorischen Gründen nur einmal jährlich angeboten.
Interessenten für diese Wahlmodule werden gebeten, direkt nach Studienbeginn mit den Studienbetreuern
Kontakt aufzunehmen.
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Modul 7:	 Konfliktordnungen im Umbruch

71084	 Ursprünge der Mediation sowie Entwicklung und Stand 	 0,5 LP  =  15 Std.
	 der Mediation in Deutschland
 
71085	 Mediation in Europa 	 0,5 LP  =  15 Std.

71086	 Vom Sühne- und Güteverfahren	  0,5 LP  =  15 Std.
	 zur Mediation

71087	 Vom Rechtsstaat in die 	 1,0 LP  =  30 Std.
	 Weltgesellschaft des Verhandelns

71088	 Die Wirkungen von Mediation 	 1,0 LP  =  30 Std.
	 aus sozialpsychologischer Sicht 

71089	 Mediation und Demokratie	 1,0 LP  =  30 Std.	

71090 	 Mediation in den USA	 0,5 LP  =  15 Std.	

	 Bestehen einer Modulabschlussarbeit
		  ingesamt 5,0 LP = 150 Std.

Modul 8: 	 Dokumentation und Supervision

	 Präsenzseminar: ein zweitägiges Supervisionsseminar	 1,0 LP  =  30 Std.

	 Dokumentation von zwei selbst durchgeführten 	 5,0 LP = 150 Std.
	 Mediationsverfahren oder Verfahren mit mediativen 
	 Elementen
		  insgesamt 6,0 LP = 180 Std.

3. Semester
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Modul 9:	 Masterthese

	 Erstellen der Masterarbeit	 15 LP = 450 Std.

	 Mündliche Abschlussprüfung	
	 (Mündliche Präsentation eines 
	 dokumentierten Falles und
	 mündliche Prüfung)

	 Abschlussseugnis

	 Verleihung des Grades 
	 »Master of Mediation« (MM)

Fakultative Kurse

71091	 Integrierte Mediation

71092	 Humor in der Mediation
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1. Semester

Modul 1: Mediation 
und Rechtskultur
Zu Beginn des Studiums werden die Stu-
dierenden mit den Grundzügen eines 
Mediationsverfahrens vertraut gemacht 
und lernen die Phasen und Grundsätze 
des Verfahrens kennen. Anschließend 
begegnen sie den berufsrechtlichen As-
pekten der Mediation, die sich daraus 
ergeben, dass die meisten Mediatoren 
einen Grundberuf haben, der über sein 
Standesrecht die Tätigkeit der Mediato-
ren reglementiert. Daher gehört zu den 
Fundamenten einer Mediationsausbil-
dung auch die Vermittlung und Durch-
leuchtung der berufsrechtlich veranker-
ten Grundlagen der Mediation sowie der 
Entwurf eines individuell umsetzbaren 
mediatorischen Berufsethos’ und die Dis-
kussion des Prinzips der Selbstverant-
wortung.
Neben der Mediation werden die Vor- 
und Nachteile der gerichtsförmigen Kon-
fliktbewältigung vorgestellt. Eine akade-
misch angelegte Ausbildung ginge fehl, 
wenn sie die Techniken der Mediation 
isoliert, das heißt ohne Berücksichtigung 
der Gegensätze und notwendigen Ver-
klammerungen mit dem traditionell jus-
tizorientierten Streitbeilegungssystem 
und seiner gegenwärtigen Entwicklung 
sowie der gesamteuropäischen Rechts-
landschaft erklärte. Ohne eine genaue 
Besinnung auf das rechtskulturelle Fun-
dament, auf dem Mediation ruht – von 
dem sie profitiert, sich aber auch abset-
zen muss –, fehlte den späteren Media-
toren der übergeordnete Anhaltspunkt 
für die unerlässliche Fortentwicklung 
und Einpassung der Mediationsverfahren 
in die bisherigen Strukturen.
Durch die zunehmende Anerkennung 
der Mediation als alternatives Verfahren 
der Konfliktbewältigung hat in der An-

waltschaft, aber auch in anderen bera-
tenden Berufen die Bereitschaft zuge-
nommen, Mediationsverfahren durchzu-
führen. Mit dieser Entwicklung sind 
Chancen, aber auch Risiken für die rat-
suchenden Konfliktparteien verbunden 
– Risiken, die auch in den Verantwor-
tungsbereich der befassten Mediatoren 
fallen können. Deswegen müssen Medi-
atoren in die Lage versetzt werden, ver-
antwortungsvoll entscheiden zu kön-
nen, in welchen Fällen und Konflikten 
ein Mediationsverfahren überhaupt in 
Betracht kommt – bekanntlich ist es ja 
manchmal sinnvoller, den Weg des strei-
tigen Verfahrens zu wählen. Aus diesem 
Grunde muss der Mittler oder die Mitt-
lerin über die grundlegenden Stärken 
und Schwächen beider Verfahrensarten 
informiert sein, da er oder sie nur so im 
jeweiligen Einzelfall den erfolgverspre-
chendsten Weg einschlagen kann.

Modul 2: Mediation und zwischen-
menschliches Verhalten
Modul 2 beschäftigt sich mit den Grund-
zügen des zwischenmenschlichen Ver-
haltens. Wo dieses Grundwissen fehlt, 
bleiben Konfliktlösungen das Werk von 
Zufall und Intuition, allein Folge höchst-
persönlicher Erfahrungen und Vorstel-
lungen. Wer so vorgeht, neigt dazu, in 
der eigenen Vorstellungswelt gefangen 
zu bleiben. Gestörten Kommunikations-
situationen, die außerhalb der eigenen 
Routine liegen, Signalen seelischer Ver-
letzung und unerklärlichen Verhaltens-
mustern wird man möglicherweise nicht 
angemessen begegnen; Korrektive, die 
mit dem Bewusstwerden des eigenen 
Verhaltens einhergehen, entfallen. Dies 
kann in der einen oder anderen Situation 
zu Fehlern führen, die bei dem Wissen 
um die zugrunde liegenden menschli-
chen Handlungsweisen vermeidbar sein 

könnten. Entsprechend behandelt dieses 
Modul die psychologischen und kommu-
nikationswissenschaftlichen Grundein-
sichten in das menschliche Verhalten 
unter besonderer Berücksichtigung des 
vermittelnden, nichttherapeutischen Ge-
sprächs und der Kommunikationsstörun-
gen, die einerseits Anlass für einen me-
diationstauglichen Konflikt geben, ande-
rerseits aber auch zu Blockaden in der 
konkreten Verfahrenssituation führen 
können. Den Teilnehmenden des Studi-
ums werden Werkzeuge an die Hand 
gegeben, die sie in bestimmten Situatio-
nen gewinnbringend einsetzen können 
und die der Förderung einer konsensge-
richteten Kommunikation dienlich sind.

Modul 3: Rhetorik und Verhandeln
Modul 3 betrachtet Konflikte aus der 
Sicht der Rhetorik und stellt dem intuiti-
ven Verhalten ein Modell des rationalen 
Verhandelns gegenüber. Das rhetorische 
Wissen hilft dabei, Positionen und Inter-
essen der Medianden zu unterscheiden, 
ihre argumentativen Strategien zu 
durchschauen und die Streitenden aus 
ihrer Befangenheit in juristischen, an-
spruchsdefinierenden Begrifflichkeiten 
zu befreien. Durch die Kenntnis der typi-
schen Streitmittel kann der Konfliktver-
lauf im Einzelnen analysiert und diese 
Einsicht dazu verwendet werden, Macht-
gefällen oder positionellen Verhärtungen 
zu begegnen. So können etwa den Be-
teiligten ihre rhetorischen Waffen vor 
Augen geführt werden – ein Beitrag 
dazu, dass diese Mittel für beide Seiten 
keine Wirkung mehr entfalten.

Nur eine realistische Einschätzung der 
Mechanismen des Streitens und Obsie-
gens befähigt die künftigen Mediatoren, 
ihrer Funktion als Verhandlungshelfer 
gerecht zu werden und ein möglichst 

Zu den Inhalten des Studienangebots 
im Einzelnen
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offenes und sachliches Verfahren im 
Sinne eines rationalen Verhandelns zu 
gewährleisten.

2. Semester

Die Konzeption des Studiums sieht im 
zweiten Semester Wahlmöglichkeiten 
für die Studierenden vor. Neben einem 
verpflichtenden Modul müssen die Stu-
dierenden aus vier Modulen zwei aus-
wählen. Durch die Wahlmöglichkeiten 
sollen die Teilnehmenden in die Lage ver-
setzt werden, die besonderen Konstella-
tionen möglicher Mediationsverfahren 
aus nahezu allen aktuellen Mediations-
feldern in der Bundesrepublik Deutsch-
land kennen zu lernen, miteinander zu 
vergleichen und zu erforschen. Auf diese 
Weise werden die Absolventinnen und 
Absolventen auf ihre künftigen Arbeits-
felder vorbereitet und mit dem wissen-
schaftlichen Hintergrund ausgestattet, 
der notwendig ist, um Erfahrungen ei-
genständig zu systematisieren und die 
differenzierte Entwicklung der Mediati-
onsbewegung beurteilen zu können. 

Modul 4: Herausforderungen 
für Mediatoren
In jedem der Anwendungsfelder der Me-
diation, die in den folgenden Wahlmo-
dulen behandelt werden, können spezi-
elle, oftmals krisenhafte Situationen 
eintreten, auf welche die Studierenden 
in diesem Modul vorbereitet werden sol-
len. Erwähnt seien hier nur der sachge-
rechte Umgang mit Machtgefällen oder 
die Technik teilnehmender Neutralität: 
Beide Grundsätze sind für ein Mediati-
onsverfahren essenziell. Verletzen Medi-
atoren die entsprechenden Regeln, kann 
dies gravierende Folgen sowohl für die 
Beteiligten als auch für den Mittler selbst 

haben. Auch Gewalt oder kulturelle Un-
terschiede können in Mediationen eine 
Rolle spielen. Die Studierenden lernen 
die Gründe und Ursachen kennen, aber 
auch Möglichkeiten, wie sie mit diesen 
Problemen umgehen können.

Wahlmodul 1: Mediation 
im familiären Umfeld
Das erste Wahlmodul vermittelt Kennt-
nisse in einem klassischen Feld der Me-
diation: dem Scheidungsverfahren und 
dem Kinder- und Jugendrecht.
Besonders berücksichtigt werden hier 
die Auswirkungen familiärer Konflikte 
auf Kinder. Hinzu kommt ein Kurs Medi-
ation in Erbschaftsangelegenheiten. In 
diesem Bereich bilden Emotionsbewälti-
gungsstrategien sowie die familienpsy-
chologischen Zusammenhänge einen 
Schwerpunkt der Ausbildung.

Wahlmodul 2: Mediation 
in der Wirtschaft
Dieses Modul hat zwei Schwerpunkte. 
Zum einen geht es um die unterstützte 
Lösung von Konflikten zwischen Unter-
nehmen und anderen professionellen 
Partnern ökonomischer Prozesse. Hier 
stehen Probleme der Vertretungsbefug-
nis, des Verhandlungsambientes und der 
vertraglichen Absicherung von Verhand-
lungsergebnissen im Vordergrund.
Den zweiten Schwerpunkt bildet die in-
nerbetriebliche Mediation. Dabei han-
delt es sich um Konflikte, die einzelne 
Arbeitnehmer mit anderen Arbeitneh-
mern haben, aber auch um Konflikte 
zwischen Gruppen innerhalb eines Un-
ternehmens oder zwischen Firmen inner-
halb eines Konzerns. Hier stehen die 
Früherkennung von Konflikten sowie 
ihre richtige Bearbeitung im Vordergrund.

Wahlmodul 3: Mediation im 
öffentlichen Bereich/Großgruppen-
mediation
Das Modul „Mediation im öffentlichen 
Bereich/Großgruppenmediation“ behan
delt mediative Prozesse insbesondere 
zwischen Bürgern und Bürgerinnen und 
den Vertretern staatlicher oder kommu-
naler Verwaltung. Hierbei ist Verständnis 
für politische, organisatorische und tech-
nische Zusammenhänge gefragt; ein 
Schwerpunkt des Moduls behandelt die 
Großgruppenmediation.

Anwendungsfelder für Mediation

Wahlmodul 1

Mediation im familiären Umfeld

Trennung und Scheidung
Kinder- und Jugendrecht
Erbkonflikte
Schulkonflikte

Wahlmodul 2

Mediation im öffentlichen Bereich/Großgruppenmediation

Konflikte zwischen Bürger und Staat
Inter- und intrakommunale Konflikte
Umweltmediation

Wahlmodul 3

Wirtschaftsmediation

Konflikte zwischen Unternehmen
Konflikte auf dem Bau
Konflikte innerhalb von Betrieben

Wahlmodul 4

Mediative Bewältigung strafbarer Handlungen

Täter-Opfer-Ausgleich
Mediation im Jugendstrafrecht
Mediation im Erwachsenenstrafrecht
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Wahlmodul 4: Mediative Bewälti-
gung strafbarer Handlungen
Im Strafrecht sind die gesetzlichen Vor-
gaben für ein Mediationsverfahren am 
weitesten gediehen. Vorschriften wie 
§ 46a StGB zum Täter-Opfer-Ausgleich, 
insbesondere auch im Jugendstrafrecht, 
geben der Mediatorin und dem Media-
tor bereits von Gesetzes wegen Gestal-
tungsraum. Entsprechend kann sich die 
Ausbildung darauf konzentrieren, die 
reichen, im gesetzlichen Rahmen ge-
wonnenen Erfahrungen auf diesem Ge-
biet zu vermitteln, zu analysieren und zur 
Diskussion zu stellen.

3. Semester

Modul 7: Konfliktordnungen 
im Umbruch
Modul 7 beschäftigt sich mit den Quel-
len, der Herkunft und den Visionen der 
Mediation sowie mit der Rolle des 
Rechts. Die Studierenden setzen sich in 
diesem Modul sehr intensiv mit den wis-
senschaftlichen Hintergründen ausein-
ander, um so die Auswirkungen und 
möglichen Funktionen der Mediation 
innerhalb der Gesellschaft und des nati-
onalen sowie übernationalen Konflikt-
ordnungssystems besser zu verstehen.

Modul 8: Dokumentationen 
und Supervision
Die Studierenden sollen im Verlauf des 
Studiums zwei Mediationsverfahren 
(oder auch Verfahren mit mediativen Ele-
menten) eigenständig durchführen, do-
kumentieren und – unterstützt durch ein 
Supervisionsseminar – mit der Theorie 
abgleichen. Diese Erfahrungen werden 
ihr Wissen vertiefen und sie zu einer wei-
tergehenden wissenschaftlichen Ausein-
andersetzung mit verschiedenen The-

menbereichen anregen. Insbesondere 
können die Studierenden aus dieser Ar-
beit wichtige Anhaltspunkte und Anre-
gungen für ihre Masterarbeit erhalten.

Modul 9: Masterarbeit
Das Studium wird mit einer schriftlichen 
Masterarbeit sowie einer mündlichen 
Abschlussprüfung beendet. In der Mas-
terarbeit wird ein wissenschaftlich rele-
vantes Thema aufgegriffen und nach 
Möglichkeit interdisziplinär bearbeitet.

Anmeldung und Zulassung

Voraussetzungen für die Zulassung
Voraussetzung für die Zulassung zum 
Weiterbildenden Masterstudium Media-
tion ist
•	 ein abgeschlossenes Hochschul- 

oder Fachhochschulstudium mit ei-
ner Regelstudienzeit von mindes-
tens sechs Semestern und

•	 der Nachweis der für ein erfolgrei-
ches Masterstudium der Mediation 
notwendigen Kompetenz.

•	 Der Nachweis der erforderlichen 
Kompetenz gilt als erbracht, wenn 
die Bewerberin oder der Bewerber

–– ergänzend zu einem Studium 
nach Absatz 1 eine mindestens 
einjährige, einschlägige Berufs-
erfahrung aufweist oder

–– Kenntnisse und Fähigkeiten 
nachweist, die durch die erfolg-
reiche Teilnahme an mediations-
affinen Qualifizierungsmaßnah-
men erworben wurden. Hierzu 
zählen insbesondere Ausbildun-
gen in Disziplinen wie Modera-
tion, Konfliktmanagement, Rhe-
torik und Verhandeln.

Die Zulassung kann mit beiliegendem 
Zulassungsantrag jederzeit beantragt 

werden. Hinzuzufügen sind die entspre-
chenden Qualifikationsnachweise (amt-
lich beglaubigte Kopie des Hochschulab-
schlusszeugnisses, z. B. Diplomzeugnis, 
Zeugnis des ersten Staatsexamens) sowie 
Kopien der Bescheinigungen über Be-
rufserfahrung bzw. Qualifizierungsmaß-
nahmen.

Was muss ich tun, um 
zugelassen zu werden?
Schicken Sie den ausgefüllten Zulas-
sungsantrag – Sie finden ihn ganz am 
Ende dieser Broschüre – mit den entspre-
chenden Qualifikationsnachweisen bitte 
an:

FernUniversität in Hagen
Studierendensekretariat, Frau Janßen
58084 Hagen

Zulassungstermine
Die Bewerbung ist zum Wintersemester 
möglich bis zum 1. September. Studien-
beginn ist der 1. Oktober.
Zum Sommersemester ist die Bewerbung 
möglich bis zum 1. März. Studienbeginn 
ist der 1. April.
In jedem Semester steht nur eine be-
grenzte Anzahl von Plätzen zur Verfü-
gung. Die Vergabe der Studienplätze 
erfolgt nach dem zeitlichen Eingang der 
Anträge. Für alle Termine gilt das Datum 
des Eingangsstempels bei der FernUni-
versität.
Die Teilnehmerzahl ist für Neuzulassun-
gen auf 50 Teilnehmende beschränkt.
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Kosten

Für Neuzulassungen
Die Gesamtkosten für das Weiterbil-
dende Masterstudium betragen 2.085,– 
Euro im ersten, 2.915,– Euro im zweiten 
und 2.200,– Euro im dritten Semester. 
Insgesamt belaufen sich die Kosten für 
das Weiterbildende Masterstudium da-
mit auf 7.200,– Euro.
Davon sind an die FernUniversität in Ha-
gen zu zahlen: im ersten Semester 885,–
Euro, im zweiten Semester 1.050,– Euro 
und im dritten Semester 475,– Euro. 
Über die zu zahlenden Gebühren erhal-
ten Sie zum Anfang des jeweiligen Se-
mesters einen Gebührenbescheid.
Die restlichen Kosten sind an das An-In-
stitut der FernUniversität, das For-
schungsinstitut für rechtliches Informati-
onsmanagement GmbH (FIRM), zu zah-
len: 1.200,– Euro für das erste Semester, 
1.865,– Euro für das zweite und 1.725,– 
Euro für das dritte Semester.
Eventuell anfallende Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten werden von 
diesen Kosten nicht erfasst.

Kostenreduktion nach dem 
»studium mediation«
Wer wenigstens zwei Semester des »stu-
diums mediation« absolviert hat, zahlt 
für das Zusatzsemester zum Erwerb des 
Mastertitels 2.456,– Euro. Davon sind an 
die FernUniversität in Hagen 731,– Euro 
und an das FIRM 1.725,– Euro zu ent-
richten.
Eventuell anfallende Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten werden von 
diesen Kosten nicht erfasst.

Für Absolventen des Weiterbilden-
den Studiums »mediation kompakt«
Absolventinnen und Absolventen des 
Weiterbildenden Studiums »mediation 
kompakt« zahlen für die nachzuholen-
den Studienleistungen und Skripte des 
1. Semesters und für die beiden Zusatz-
semester (2. und 3. Semester) zum Er-
werb des Mastertitels insgesamt 5.950,– 
Euro. Davon sind an die FernUniversität 
in Hagen 1.960,– Euro (1.485,– Euro im 
2. Semester; 475,– Euro im 3. Semester) 
sowie an das FIRM 3.990,– Euro (2.265,– 
Euro im 2. Semester; 1.725,– Euro im 
3. Semester) zu entrichten.
Eventuell anfallende Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten werden von 
diesen Kosten nicht erfasst.

Ermäßigung der Gebühren gem. 
§ 4 Abs. 4 der Gebührensatzung 
der FernUniversität in Hagen
Ausschließlich Referendar/innen und Be-
rufsanfänger/innen im ersten Jahr nach 
dem universitären oder staatlichen Ab-
schluss werden als bedürftig eingestuft 
und erhalten deshalb eine Ermäßigung 
bei den zu zahlenden Gebühren um ins-
gesamt 25 % auf 5.400,– Euro.
Davon sind an die FernUniversität in Ha-
gen zu zahlen: im ersten Semester 503,– 
Euro, im zweiten Semester 700,– Euro 
und im dritten Semester 300,– Euro. Die 
restlichen Kosten sind an das FIRM zu 
zahlen: 1.061,– Euro für das erste Se-
mester, 1.486,– Euro für das zweite und 
1.350,– Euro für das dritte Semester.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen er-
mäßigt sich für Absolventen und Absol-
ventinnen des Weiterbildenden Studi-
ums Mediation der für das dritte Semes-
ter zu zahlende Betrag auf 1.842,– Euro. 
Davon erhält die FernUniversität 492,– 
Euro, das FIRM 1.350,– Euro.

Die vorgenannten Ermäßigungsvoraus-
setzungen müssen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung (Posteingang) vorliegen.
Die Ermäßigung gilt für das gesamte Stu-
dium. Bei einer Unterbrechung des Stu-
diums muss der Antrag auf Ermäßigung 
erneut gestellt werden.
Eine weitere Gebührenermäßigung auf-
grund anderer Bedürftigkeitskriterien ist 
nicht vorgesehen.
Der Antrag auf Ermäßigung der Gebühr 
ist unter Beifügung der entsprechenden 
Unterlagen (Ernennungsurkunde, Zeug-
nis des ersten oder zweiten Staatsexa-
mens bzw. des Hochschulabschlusses) 
mit dem Zulassungsantrag zu stellen. 
Nutzen Sie dafür bitte das Formular auf 
der Rückseite des Zulassungsantrages. 
Ein nachträglich eingereichter Antrag 
auf Ermäßigung kann nicht berücksich-
tigt werden.

Rückmeldung

Die Rückmeldung zum 2. und 3. Semes-
ter erfolgt mit dem Rückmeldeformular, 
das den Studierenden unaufgefordert 
zugeschickt wird.

Weitere Informationen

FernUniversität in Hagen
Lehrstuhl Prof. Dr. Gräfin von Schlieffen
58084 Hagen
Tel.: 02331 987-2878 oder -4259
Fax: 02331 987-395
E-Mail: Mediation@FernUni-Hagen.de
www.fernuni-hagen.de/mediation
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Aufgrund des § 2 Abs. 4 i. V. m. § 62 Abs. 3 
des Gesetzes über die Hochschulen des Lan-
des NRW (Hochschulgesetz – HG) vom 
31. Oktober 2006 (GV. NRW S. 474) in der 
Fassung des Gesetzes zum Aufbau der Fach-
hochschule für Gesundheitsberufe in Nord-
rhein-Westfalen (Gesundheitsfachhochschul-
gesetz) vom 08.  Oktober 2009 (GV. NRW 
S. 516) hat die FernUniversität in Hagen die 
folgende Änderungssatzung zur Prüfungsord-
nung für den Weiterbildenden Master-Studi-
engang Mediation vom 26. Mai 2006 in der 
Fassung vom 28. Oktober 2009 erlassen.
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Teil I – Allgemeines

§ 1 Ziel des Studiums und Zweck der 
Prüfung
(1) Ziel des Masterstudiengangs ist es, den 
Studierenden eine umfassende interdiszipli-
näre Auseinandersetzung mit dem Thema der 
Mediation, ihrer Stellung im System außerge-
richtlicher Streitbeilegung und ihrer unter-
schiedlichen Anwendungsbereiche zu ermög-
lichen. Neben der wissenschaftlichen Analyse 
und Kritik sollen die Studierenden unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen der Be-
rufswelt die für sie erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Methoden erwerben. Ihre 
praktischen Fertigkeiten auf dem Gebiet der 
Konfliktschlichtung werden sie unter sach-
kundiger Anleitung erweitern und das Er-
lernte verantwortungsvoll – begleitet durch 
mediationsanaloge Super- bzw. Intervisionen 
– in die Praxis umsetzen, dokumentieren und 
reflektieren.

(2) Der Studiengang schließt mit einer Mas-
terprüfung ab, in der die Studierenden den 
Nachweis erbringen, dass sie gründliche Fach-
kenntnisse besitzen, die wissenschaftlichen 
Zusammenhänge überblicken und die Fähig-
keit haben, mit den erworbenen Erkenntnis-
sen sachgerecht und verantwortungsvoll zu 
arbeiten.

§ 2 Zulassung zum Studium
(1) Zum Weiterbildenden Masterstudiengang 
Mediation wird zugelassen, wer ein berufs-
qualifizierendes Hochschulstudium mit einer 
Regelstudienzeit von mindestens sechs Se-
mestern erfolgreich abgeschlossen hat und 
die für ein erfolgreiches Masterstudium der 
Mediation notwendige Kompetenz erworben 
hat.

(2) Der Nachweis der erforderlichen Kompe-
tenz gilt als erbracht, wenn die Bewerberin 
oder der Bewerber

–	 ergänzend zu einem Studium nach Absatz 
1 eine mindestens einjährige, einschlägige 
Berufserfahrung aufweist oder

–	 ergänzend zu einem Studium nach Absatz 
1 Kenntnisse und Fähigkeiten nachweist, 
die durch die erfolgreiche Teilnahme an 
mediationsaffinen Qualifizierungsmaß-
nahmen erworben wurden. Hierzu zählen 
insbesondere Ausbildungen in Disziplinen 
wie Moderation, Konfliktmanagement, 
Rhetorik und Verhandeln.

(3) Über den Kompetenznachweis gemäß 
Abs.  2 entscheidet der Geschäftsführende 
Prüfungsausschuss nach den Richtlinien der 
Prüfungskommission in einem besonderen 
Verfahren, das aus einem schriftlichen Test 
oder einem Auswahlgespräch bestehen kann.

(4) Die Zulassung zum Studium erfolgt als 
Weiterbildungsstudierende bzw. Weiterbil-
dungsstudierender.

(5) Für die Teilnahme am Masterstudiengang 
für Mediation sind Gebühren zu entrichten, 
die gesondert festgelegt werden.

(6) Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 50 
beschränkt. Bei einer die Teilnehmendenkapa-
zität übersteigenden Bewerberzahl ist für die 
Auswahl das Datum des Antragseingangs 
(Eingangsstempel) maßgeblich. Bei mehreren 
am selben Tag eingegangenen Bewerbungen 
entscheidet bei Überschreitung der Höchst-
zahl das Los.

Prüfungsordnung für den Weiterbildenden 
Masterstudiengang Mediation
an der FernUniversität in Hagen
Stand Juli 2010
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Teil II – Umfang und Aufbau des 
Studiums

§ 3 Umfang des Studiums
(1) Der insgesamt auf drei Semester ausge-
richtete Masterstudiengang umfasst Fernstu-
dienphasen und Präsenzphasen. Er gliedert 
sich in ein Grundstudium, ein Hauptstudium 
und ein Abschlusssemester. Im Grundstu-
dium, im Hauptstudium sowie im Abschluss-
semester muss der/die Teilnehmer/in jeweils 
durchschnittlich 20 Leistungspunkte, insge-
samt mindestens 60 Leistungspunkte erwer-
ben. Das Studium ist modular aufgebaut.

(2) Der Studienumfang entspricht einer tat-
sächlich zu erbringenden Arbeitsleistung von 
insgesamt 1.800 Stunden. Die Regelstudien-
zeit beträgt drei Semester. Die Studieninhalte 
sind so auszuwählen und zu begrenzen, dass 
das Studium in der vorgegebenen Zeit abge-
schlossen werden kann.

§ 4 Aufbau des Studiums
(1) Der Masterstudiengang umfasst ein je ein-
semestriges Grund- und Hauptstudium sowie 
das Abschlusssemester. Jedes Semester ent-
hält Fernstudienanteile und Präsenzeinheiten.

(2) Im Grundstudium sind folgende Module 
zu belegen:

1. Fernstudium
Modul 1	 Mediation und Rechtskultur 

(5 LP)
Modul 2	 Mediation und menschliches 

Verhalten (5 LP)
Modul 3	 Rhetorik und Verhandeln 

(5 LP)

2. Präsenzseminare
Im Grundstudium ist die Teilnahme an min-
destens zwei einführenden dreitägigen Prä-
senzveranstaltungen Pflicht. Für die erfolgrei-
che Teilnahme an diesen Seminaren wird je-
weils 1 LP vergeben.

(3) Das Studium umfasst im Hauptstudium 
folgende Module:

1. Fernstudium
Modul 4	 Herausforderungen für 

Mediatoren (5 LP)
Wahlmodul 1	 Mediation im familiären 

Umfeld (5 LP)
Wahlmodul 2	 Mediation in der Wirtschaft 

(5 LP)
Wahlmodul 3	 Mediation im öffentlichen 

Bereich (5 LP)
Wahlmodul 4	 Mediative Bewältigung 

strafbarer Handlungen (5 LP)

Neben Modul 4 hat der/die Studierende aus 
den Wahlmodulen 1 bis 4 zwei weitere aus-
zuwählen.

2. Präsenzseminare
Im Hauptstudium müssen die Studierenden 
an mindestens zwei dreitägigen Präsenzver-
anstaltungen im ersten der ausgewählten 
Wahlmodule teilnehmen. Für die erfolgreiche 
Teilnahme an diesen Seminaren wird jeweils 
1 LP vergeben.

(4) Das Studium umfasst im Abschlusssemes-
ter folgende Module:

1. Fernstudium
Modul 7	 Konfliktordnungen im 

Umbruch (5 LP)

Im Abschlusssemester hat der/die Studierende 
zu einem von ihm zu wählenden oder ihm 
zuzuweisenden Thema eine Masterarbeit (vgl. 
§ 17) zu erstellen (15 LP).

2. Präsenzseminar
Die Studierenden müssen an einem in der Re-
gel zweitägigen Super- bzw. Intervisionssemi-
nar teilnehmen. Zulassungsvoraussetzung ist, 
dass die Studierenden eine der in Nr. 3 be-
zeichneten Dokumentationen zum Semester-
anfang (01.  April/01.  Oktober) eingereicht 
haben und diese vom Geschäftsführenden 
Prüfungsausschuss als ausreichende Zulas-
sungsvoraussetzung bewertet worden ist. Für 
die erfolgreiche Teilnahme an diesem Seminar 
wird 1 LP vergeben.

3. Sammeln praktischer Erfahrungen und Do-
kumentation
Die Teilnehmer/innen müssen selbstständig 

praktisch im Bereich der Konfliktbehandlung 
tätig werden. Zum Nachweis muss jede/r Teil-
nehmer/in eigene Erfahrungen als Einzel- oder 
als Co-Mediator/in in mindestens zwei Fällen 
konsensualer Konfliktbewältigung dokumen-
tieren (vgl. § 16) (5 LP).

(5) Grund- und Hauptstudium werden jeweils 
mit Abschlussarbeiten in den angebotenen 
Modulen und dem Erwerb der erforderlichen 
Teilnahmescheine, das Abschlusssemester 
wird mit der Masterprüfung abgeschlossen.

§ 5 Leistungsnachweise und Modulab-
schlussarbeiten
(1) Leistungsnachweise werden im Fernunter-
richt durch die erfolgreiche Bearbeitung von 
Modulabschlussarbeiten, im Bereich der Prä-
senzseminare durch den Erwerb von Teilnah-
mescheinen erbracht. Die Teilnehmer müssen 
schriftliche Leistungen zur Plagiatsprüfung 
auch als elektronische Datei einreichen.

(2) Im Grundstudium muss jede/r Teilnehmer/
in in jedem Modul eine Abschlussarbeit beste-
hen. Außerdem muss jede/r Teilnehmer/in die 
beiden erworbenen Teilnahmescheine vorwei-
sen.

(3) Im Hauptstudium müssen die Teilnehmer/
innen die Abschlussarbeiten in jedem der drei 
ausgewählten Module bestehen. Zudem muss 
er/sie zwei in Präsenzseminaren erworbene 
Teilnahmescheine nachweisen. Beide Präsenz-
seminare müssen im ersten der ausgewählten 
Wahlmodule belegt werden.

(4) Im Abschlusssemester müssen die Teilneh-
mer/innen die Abschlussarbeit zu Modul 7 
bestehen. Zudem muss er/sie den in dem Su-
pervisionsseminar erworbenen Teilnahme-
schein nachweisen.

(5) Wenn ein/e Studierende/r eine Modulab-
schlussarbeit nicht besteht, so kann er/sie 
diese in den nachfolgenden Semestern maxi-
mal zweimal wiederholen. Die dadurch ent-
stehenden zusätzlichen Kosten trägt der/die 
Studierende.

(6) Bestandene Modulabschlussarbeiten kön-
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nen nicht wiederholt werden.

(7) Aus der Summe der bestandenen Ab-
schlussarbeiten wird eine Durchschnittsnote 
gem. § 11 Abs.  2 ermittelt. Diese geht zu 
20 % in die Mastergesamtnote ein.

§ 6 Präsenzseminare
(1) Bei den Präsenzseminaren des Grundstu-
diums werden die Studierenden in die Medi-
ation eingeführt. Eine Präsenzveranstaltung 
im Grundstudium dauert drei Tage.

(2) Die Präsenzseminare im Hauptstudium ver-
tiefen die praktischen Fertigkeiten in einem 
der ausgewählten Module. Ein Präsenzsemi-
nar im Hauptstudium dauert drei Tage.

(3) Das Supervisionsseminar im Abschlussse-
mester findet an zwei aufeinander folgenden 
Tagen statt. Im Rahmen des Supervisionssemi-
nars haben die Studierenden Gelegenheit, 
unter fachkundiger Anleitung über ihre prak-
tischen Erfahrungen zu berichten und diese 
kritisch zu reflektieren.

(4) Bei allen Präsenzseminaren werden pro 
Tag mindestens 8 Übungsstunden abgehal-
ten.

(5) Für die Teilnahme an den Präsenzsemina-
ren in jeweils voller Länge wird ein Teilnahme-
schein ausgestellt. Werden Teile eines Prä-
senzseminars versäumt, sind diese auf eigene 
Kosten des/der Studierenden ganz zu wieder-
holen.

§ 7 Sammlung praktischer Erfahrungen/
Dokumentation
(1) Die Teilnehmer/innen müssen im Verlauf 
des Studiums, spätestens aber im Abschluss-
semester eigene Erfahrungen im Bereich der 
Konfliktbehandlung sammeln. Zum Nachweis 
dieser Erfahrungen muss jede/r Teilnehmer/in 
die gesammelten Erfahrungen als Einzel- oder 
als Co-Mediator/in in mindestens zwei Fällen 
konsensualer Konfliktbewältigung dokumen-
tieren und reflektieren. Zur Abgabe der Doku-
mentationen werden durch den Geschäfts-
führenden Prüfungsausschuss verbindliche 

Termine festgesetzt.
Erfolgt die Abgabe der Dokumentationen bis 
zu diesem Termin nicht, kann eine Zulassung 
zur mündlichen Abschlussprüfung in diesem 
Semester nicht erfolgen.

(2) Die Dokumentationen sind jeweils in zwei-
facher Ausfertigung beim Geschäftsführen-
den Prüfungsausschuss einzureichen. Bei der 
Abgabe der Dokumentationen hat der Prüf-
ling schriftlich zu versichern, dass er/sie die 
Verfahren selbstständig durchgeführt und do-
kumentiert hat. Bei Co-Mediationen müssen 
die Anteile, die jede/r Co-Mediator/in beige-
tragen hat, aus der jeweiligen Dokumentation 
deutlich erkennbar sein. Jede/r Co-Mediator/
in muss eine eigene Dokumentation erstellen, 
die das Verfahren aus seiner/ihrer Sicht dar-
stellt.

(3) Die schriftlichen Dokumentationen müs-
sen von dem zuständigen Prüfungsausschuss 
anerkannt werden. Der zuständige Prüfungs-
ausschuss wird gem. § 14 Abs. 4 vom Ge-
schäftsführenden Prüfungsausschuss be-
stimmt. Die Dokumentationen werden nicht 
bewertet und dienen den Prüfenden aus-
schließlich zur Vorbereitung der mündlichen 
Abschlussprüfung. Die Anerkennung erfolgt 
nach den Richtlinien der Prüfungskommis-
sion.

§ 8 Anrechnung von Studienleistungen 
und Unterbrechung des Studiums
(1) Der Geschäftsführende Prüfungsausschuss 
kann den Studierenden auf Antrag beim 
Nachweis gleichwertiger Leistungen Teile des 
Studiums erlassen. Die Teilnehmer/innen er-
halten hierüber eine Bescheinigung.
Die Gebühren sind gem. § 2 Abs. 5 i. d. R. 
unabhängig von etwaigen Anrechnungen in 
voller Höhe zu entrichten. Dies gilt nicht in 
Ansehung solcher anzuerkennender Teile, die 
im Rahmen eines anderen Mediationsstudi-
ums an der FernUniversität in Hagen erbracht 
wurden.

(2) Die Studierenden haben dem Geschäfts-
führenden Prüfungsausschuss vor dem Be-
ginn des jeweiligen Semesters die für die An-
rechnung notwendigen Unterlagen beizubrin-

gen.

(3) Bei einer Unterbrechung des Masterstudi-
engangs nach erfolgreichem Abschluss des 
Grundstudiums kann der/die Studierende den 
Masterstudiengang Mediation im Hauptstu-
dium nach einem Semester auf Antrag fort-
führen. Dauert die Unterbrechung länger als 
zwei Semester, muss der Antrag vom Ge-
schäftsführenden Prüfungsausschuss geprüft 
werden. Der Geschäftsführende Prüfungsaus-
schuss prüft dabei die bereits von den Studie-
renden erbrachten Leistungen aus den frühe-
ren Semestern und vergleicht diese mit dem 
aktuellen Studienangebot. Bei Divergenzen 
entscheidet der Geschäftsführende Prüfungs-
ausschuss, welche Kurse der/die Studierende 
nochmals oder zusätzlich belegen muss. Glei-
ches gilt bei einer Unterbrechung zwischen 
Hauptstudium und Abschlusssemester.

§ 9 Zusatzbelegungen
(1) Über die im Hauptstudium geforderten 
drei Module hinaus können weitere Module 
und weitere Präsenzveranstaltungen aus allen 
Modulen belegt sowie Abschlussklausuren zu 
den weiteren Modulen geschrieben werden. 
Die Kosten hierfür werden gesondert erho-
ben.

(2) Das Ergebnis wird auf Antrag der Kandi-
datin oder des Kandidaten in das Zeugnis 
nach § 23 Abs. 3 aufgenommen. Bei der Fest-
stellung der Gesamtnote der Masterprüfung 
bleibt es unberücksichtigt.

§ 10 Studienabschluss/Verleihung des 
Mastergrades
Das Studium wird durch die Masterprüfung 
abgeschlossen. Wird die Masterprüfung (vgl. 
Teil V, §§  16–23) bestanden, verleiht die 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der FernUni-
versität in Hagen den Mastergrad „Master of 
Mediation“ (MM).
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Teil III – Bewertungskriterien, Täuschung 
und Ordnungsverstöße

§ 11 Bewertung der Prüfungsleistungen
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleis-
tungen werden von den jeweiligen Prüfenden 
festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende 
Noten zu verwenden:

95–100 Punkte = 1,0 (sehr gut)
90–94 Punkte = 1,3 (sehr gut)
eine hervorragende Leistung

85–89 Punkte = 1,7 (gut)
80–84 Punkte = 2,0 (gut)
75–79 Punkte = 2,3 (gut)
eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt

70–74 Punkte = 2,7 (befriedigend)
65–69 Punkte = 3,0 (befriedigend)
60–64 Punkte = 3,3 (befriedigend)
eine Leistung, die den durchschnittlichen An-
forderungen entspricht

55-59 Punkte = 3,7 (ausreichend)
50-54 Punkte = 4,0 (ausreichend)
eine Leistung, die trotz ihren Mängeln noch 
den Anforderungen entspricht

bis 49 Punkte = 5,0 (nicht ausreichend)
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr entspricht.

(2) Soweit Einzelbewertungen rechnerisch zu 
Gesamtbewertungen zusammengefasst wer-
den, entsprechen den ermittelten Punkten 
folgende Notenbezeichnungen:

ab 95 bis 100 Punkte = 1,0 (sehr gut)
ab 90 bis unter 95 Punkte = 1,3 (sehr gut)
ab 85 bis unter 90 Punkte = 1,7 (gut)
ab 80 bis unter 85 Punkte = 2,0 (gut)
ab 75 bis unter 80 Punkte = 2,3 (gut)
ab 70 bis unter 75 Punkte = 2,7 (befriedi-
gend)
ab 65 bis unter 70 Punkte = 3,0 (befriedi-
gend)
ab 60 bis unter 65 Punkte = 3,3 (befriedi-
gend)
ab 55 bis unter 60 Punkte = 3,7 (ausreichend)
ab 50 bis unter 55 Punkte = 4,0 (ausreichend)

Es wird nur die erste Dezimalstelle nach dem 
Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen.

(3) Den Studierenden kann auf schriftlichen 
Antrag folgende Note nach dem ECTS-System 
bescheinigt werden:

A für die besten 10% des Semesters
B für die nächsten 25%
C für die nächsten 30%
D für die nächsten 25%
E für die nächsten 10%

Bei einer nicht bestandenen Prüfung wird zwi-
schen den Noten FX und F unterschieden. FX 
bedeutet: „Nicht bestanden – es sind Verbes-
serungen erforderlich, bevor die Leistungen 
anerkannt werden können“, F bedeutet: 
„Nicht bestanden – es sind erhebliche Verbes-
serungen erforderlich“.

§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung 
und Ordnungsverstöße
(1) Die Prüfungsleistung wird mit „nicht aus-
reichend“ bewertet, wenn die Kandidatin 
oder der Kandidat zu einem Prüfungstermin 
unentschuldigt nicht erscheint oder nach Be-
ginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt. 
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungs-
leistung nicht innerhalb der vorgegebenen 
Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis 
geltend gemachten Gründe müssen dem Ge-
schäftsführenden Prüfungsausschuss unver-
züglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 
gemacht werden. Erkennt der Geschäftsfüh-
rende Prüfungsausschuss die Gründe an, wird 
ein neuer Prüfungstermin festgesetzt. Die be-
reits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in 
diesem Fall anzurechnen. Im Falle eines Rück-
tritts nach Ausgabe der Masterarbeit erhält 
die Kandidatin oder der Kandidat für diese 
innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des 
Rücktritts- oder Versäumnisgrundes ein neues 
Thema.

(3) Wird das Ergebnis einer Prüfungsleistung 
durch Täuschung, z. B. durch Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel, beeinflusst, wird die 

betreffende Prüfungsleistung als „nicht aus-
reichend“ bewertet. Die Feststellung wird von 
der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen 
Prüfer getroffen und aktenkundig gemacht. 
Kandidatinnen oder Kandidaten, die den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung stören, 
können von der jeweiligen Prüferin oder dem 
jeweiligen Prüfer oder den Aufsichtführen-
den, in der Regel nach Abmahnung, von der 
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausge-
schlossen werden. In diesem Fall gilt die be-
treffende Prüfungsleistung als mit „nicht aus-
reichend“ bewertet. Die Gründe für den 
Ausschluss sind aktenkundig zu machen. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Geschäfts-
führende Prüfungsausschuss den Ausschluss 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistun-
gen beschließen.

(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann 
innerhalb von zwei Wochen verlangen, dass 
Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 
vom Geschäftsführenden Prüfungsausschuss 
überprüft werden. Belastende Entscheidun-
gen sind der Kandidatin oder dem Kandida-
ten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. Vor der Entscheidung ist 
der Kandidatin oder dem Kandidaten Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben.

Teil IV – Organe

§ 13 Prüfungskommission und wissen-
schaftliche Leitung des Masterstudien-
gangs
(1) Die Prüfungskommission wird auf Vor-
schlag des wissenschaftlichen Leiters/der wis-
senschaftlichen Leiterin auf die Dauer von 
zwei Jahren von der Fakultät gewählt. Die 
Prüfungskommission besteht aus acht Mit-
gliedern. Davon stellt die FernUniversität in 
Hagen mindestens vier Mitglieder. Als weitere 
Mitglieder können auch externe Experten und 
Expertinnen aus dem Bereich der Mediation 
gewählt werden. Der/Die Vorsitzende der Prü-
fungskommission ist der/die wissenschaftliche 
Leiter/in des Weiterbildungsstudiums Media-
tion. Sie/er trägt den Titel eines/einer wissen-
schaftlichen Direktors/in. Die Prüfungskom-
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mission gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Die Prüfungskommission wählt einen Ge-
schäftsführenden Prüfungsausschuss und 
den/die Geschäftsführende/n Leiter/in des 
Masterstudiengangs sowie seinen Stellvertre-
ter/ihre Stellvertreterin. Der Geschäftsfüh-
rende Leiter bzw. die Geschäftsführende Lei-
terin führt den Titel Geschäftsführende/r 
Direktor/‌in.

(3) Die Prüfungskommission ist für die Orga-
nisation und Durchführung der Modulab-
schluss- wie der Masterprüfungen verant-
wortlich. Sie achtet darauf, dass die Bestim-
mungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden und sorgt für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfungen. Zur Steuerung 
des Masterstudiengangs und zur Regelung 
des Prüfungsablaufs und der Auswahl der 
Prüfenden erlässt sie Richtlinien. Sie ist insbe-
sondere zuständig für die Entscheidung über 
Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren 
getroffene Entscheidungen. Die Prüfungs-
kommission gibt Anregungen zur Reform der 
Prüfungsordnung, der Studienordnung und 
der Studienpläne. Sie kann die Erledigung ih-
rer Aufgaben auf die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden übertragen.

(4) Die Prüfungskommission ist beschlussfä-
hig, wenn neben dem Vorsitz mindestens drei 
weitere Mitglieder anwesend sind. Sie be-
schließt mit der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme der oder des Vorsitzenden.

(5) Die Mitglieder der Prüfungskommission 
haben das Recht, an der Abnahme von Prü-
fungen als Gäste teilzunehmen.

(6) Die Sitzungen der Prüfungskommission 
sind nicht öffentlich. Ihre Mitglieder unterlie-
gen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch die oder den Vorsitzenden der Prü-
fungskommission zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten.

§ 14 Geschäftsführender Prüfungsaus-
schuss 
(1) Dem Geschäftsführenden Prüfungsaus-
schuss gehören drei von der Prüfungskommis-
sion gem. § 13 Abs. 1 gewählte Mitglieder 
an, darunter müssen der/die wissenschaftliche 
Leiter/in des Weiterbildungsstudiums und der/
die geschäftsführende Leiter/in des Master-
studiengangs sein. Der Geschäftsführende 
Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte 
eine/n Vorsitzende/n.

(2) Der Geschäftsführende Prüfungsausschuss 
garantiert eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Studienbetriebes. Er handelt ent-
sprechend der Richtlinien der Prüfungskom-
mission und legt ihr jährlich einen Rechen-
schaftsbericht über seine Arbeit vor.

(3) Der Geschäftsführende Prüfungsausschuss 
entscheidet über die Studienzulassungen 
nach § 2, die Anrechnung von Studienleistun-
gen nach § 8, setzt die Termine für die münd-
lichen Prüfungen fest und beaufsichtigt die 
Erstellung und Korrektur der Modulabschlus-
sarbeiten. Sind Studierende mit einer Ent-
scheidung des Geschäftsführenden Prüfungs-
ausschusses nicht einverstanden, können sie 
innerhalb von sechs Wochen eine Entschei-
dung durch die Prüfungskommission verlan-
gen.

(4) Der Geschäftsführende Prüfungsausschuss 
stellt die Prüfungsausschüsse für die Master-
prüfung nach den Richtlinien der Prüfungs-
kommission zusammen.

§ 15 Prüfende
(1) Der Geschäftsführende Prüfungsausschuss 
bestellt die Prüfenden. Er kann die Bestellung 
der oder dem Vorsitzenden übertragen. Zum 
Prüfenden darf nur bestellt werden, wer die 
Voraussetzungen des § 65 HG erfüllt und ins-
besondere über einschlägige praktische oder 
wissenschaftliche bzw. Lehrerfahrungen im 
Bereich der Mediation verfügt.

(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätig-
keit unabhängig.

(3) Die Prüfenden betreuen sowohl die Mas-

terarbeit als auch die mündlichen Abschluss-
prüfungen.

(4) Die oder der Vorsitzende des Geschäfts-
führenden Prüfungsausschusses sorgt dafür, 
dass den Studierenden die Namen der Prüfen-
den rechtzeitig, mindestens aber zwei Wo-
chen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung 
gemäß § 19 Abs. 5 bekannt gegeben werden.

Teil V – Masterprüfung

§ 16 Masterprüfung
(1) Die Masterprüfung besteht aus

–	 einer Masterarbeit (§ 17)
–	 einer mündlichen Abschlussprüfung (§ 

19).

(2) Zur Masterprüfung wird zugelassen, wer

1.	an der FernUniversität in Hagen für den 
Masterstudiengang Mediation einge-
schrieben ist und

2.	die erforderlichen Leistungsnachweise 
nach § 5 – mit Ausnahme des Supervisi-
onsseminars gem. § 5 Abs. 4 S. 2 – er-
worben hat.

3.	Zur mündlichen Abschlussprüfung wird 
zugelassen, wer darüber hinaus die nach 
§ 7 erforderlichen Dokumentationen 
fristgerecht eingereicht und am nach § 5 
Abs. 4 S. 2 erforderlichen Supervisionsse-
minar teilgenommen hat. Die Anerken-
nung der Dokumentationen erfolgt durch 
den jeweiligen Prüfungsausschuss.

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprü-
fung ist schriftlich an den Geschäftsführenden 
Prüfungsausschuss zu stellen.

(4) Über die Zulassung entscheidet der Ge-
schäftsführende Prüfungsausschuss oder des-
sen Vorsitz.

(5) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn die in 
Abs. 2 genannten Voraussetzungen nicht er-
füllt oder die Unterlagen unvollständig sind.

(6) Sind zwischen dem Hauptstudium und 
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dem Einreichen der Dokumentationen mehr 
als zwei Semester vergangen, muss der bzw. 
die Studierende mit einer zusätzlichen schrift-
lichen Arbeit in seinem bzw. ihrem Wahlmo-
dul nachweisen, dass er bzw. sie noch über 
das erforderliche Wissen verfügt. Das Nähere 
regelt der Geschäftsführende Prüfungsaus-
schuss.

§ 17 Masterarbeit
(1) In der Masterarbeit soll der Prüfling zeigen, 
dass er/sie in der Lage ist, innerhalb einer vor-
gegebenen Frist ein Thema aus dem Gebiet 
der Mediation selbstständig nach wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten und die 
Ergebnisse zu bewerten.

(2) Die Themen der Masterarbeiten bestimmt 
der Geschäftsführende Prüfungsausschuss. 
Eine Berücksichtigung von Vorschlägen aus 
dem Kreis der Dozenten und Dozentinnen, 
der Prüfenden und der Prüflinge ist möglich.

(3) Die Masterarbeit wird von den in Lehre 
und Praxis der Mediation tätigen Dozentinnen 
und Dozenten an der Fernuniversität in Hagen 
und den Prüfenden (§ 15) ausgegeben und 
betreut.

(4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit 
beträgt in der Regel acht Wochen nach The-
menvergabe. Der Tag der Ausgabe des The-
mas der Masterarbeit ist aktenkundig zu ma-
chen.

(5) Die Abgabefrist kann auf schriftlich be-
gründeten Antrag des/der Studierenden von 
den Prüfenden im Einvernehmen mit der The-
menstellerin oder dem Themensteller um bis 
zu vier Wochen verlängert werden, wenn der 
Prüfling eine Fragestellung untersucht, für die 
Begleitarbeiten notwendig sind, die diese Frist 
erfordern.

(6) Aus Krankheitsgründen kann die Bearbei-
tungsfrist unter Vorlage eines ärztlichen At-
testes bis zu vier Wochen verlängert werden.

(7) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der 
Prüfling schriftlich zu versichern, dass er/sie 
die Arbeit selbstständig verfasst und keine 

anderen als die angegeben Quellen und Hilfs-
mittel benutzt hat.

§ 18 Annahme und Bewertung der 
Masterarbeit
(1) Die Masterarbeit ist beim Geschäftsführen-
den Prüfungsausschuss in zweifacher Ausfer-
tigung einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist 
aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der 
Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der 
Aufgabe bei der Post maßgebend. Wird die 
Masterarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, gilt 
sie als mit „nicht ausreichend“ (0 Punkte) be-
wertet.

(2) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfenden zu 
begutachten und zu bewerten. Die Prüfenden 
werden gem. § 15 Abs. 1 vom Geschäftsfüh-
renden Prüfungsausschuss bestimmt. Dabei 
sollte eine der prüfenden Personen die oder 
der Lehrende sein, die oder der das Thema 
der Arbeit vergeben hat. Die einzelne Bewer-
tung ist gemäß §  11 vorzunehmen und 
schriftlich zu begründen. Bei nicht überein-
stimmender Bewertung durch die beiden Prü-
fenden wird die Note der Schriftfassung der 
Masterarbeit aus dem arithmetischen Mittel 
der beiden Noten gebildet. Liegt der Durch-
schnitt genau zwischen zwei Noten, ist auf 
die Note auf- oder abzurunden, die der Note 
der oder des ersten Prüfenden am nächsten 
liegt.

(3) Die Bewertung der Masterarbeit sollte den 
Studierenden spätestens zwölf Wochen nach 
Abgabe mitgeteilt werden.

§ 19 Mündliche Abschlussprüfung
(1) Die mündliche Abschlussprüfung besteht 
aus einem Vortrag und einem Prüfungsge-
spräch. Der Prüfungsausschuss der mündli-
chen Abschlussprüfung besteht aus zwei 
Prüfer/innen. Diese werden gem. § 14 Abs. 4 
und § 15 vom Geschäftsführenden Prüfungs-
ausschuss bestimmt.

(2) Die Dauer des Vortrags beträgt je Teilneh-
mer/in max. 12 Minuten. Das Prüfungsge-
spräch dauert je Teilnehmer/in mindestens 10, 
höchstens 15 Minuten. Die mündliche Prü-

fung kann als Gruppenprüfung mit maximal 
fünf Prüflingen durchgeführt werden. Das 
Nähere bestimmt die Prüfungskommission.

(3) Vortrag und Prüfungsgespräch werden 
durch die Prüfenden zu gleichen Teilen bewer-
tet.
Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist im 
Anschluss bekannt zu geben.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergeb-
nisse der Prüfung sind in einem Protokoll fest-
zuhalten.

(5) Der Termin der mündlichen Abschlussprü-
fung soll vier Wochen und muss spätestens 
zwei Wochen vor der Prüfung bekannt gege-
ben werden.

§ 20 Mastergesamtnote
Die Mastergesamtnote errechnet sich aus den 
Noten der bestandenen Modulabschlussarbei-
ten, der Masterarbeit und der mündlichen 
Abschlussprüfung. Die Summe der Noten der 
Modulabschlussarbeiten wird mit insgesamt 
20  %, die der Masterarbeit mit insgesamt 
60 %, die der mündlichen Abschlussprüfung 
mit 20 % gewichtet. Die Bildung der Gesamt-
note erfolgt nach § 11 Abs. 2.

§ 21 Bestehen der Masterprüfung
Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die 
Masterarbeit und die mündliche Abschluss-
prüfung mit mindestens „ausreichend“ be-
wertet worden sind.

§ 22 Wiederholung der Masterprüfung
(1) Die Masterarbeit kann bei Nichtbestehen 
einmal wiederholt werden.

(2) Die Masterarbeit kann zur Notenverbesse-
rung einmal wiederholt werden. Hierfür ent-
stehen gesondert zu entrichtende Gebühren.

(3) Die mündliche Abschlussprüfung kann bei 
Nichtbestehen innerhalb eines Jahres einmal 
wiederholt werden.

(4) Bereits erbrachte Prüfungsleistungen ver-
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fallen, wenn nicht die nächste Prüfungsleis-
tung innerhalb von zwei Jahren erbracht wird. 
Aus besonderen Gründen kann hiervon im 
Einzelfall abgewichen werden. Über eine 
eventuelle Abweichung entscheidet der Ge-
schäftsführende Prüfungsausschuss.

(5) Die Kosten für eine Wiederholung sind 
vom Studierenden zu tragen. Sie werden vom 
Geschäftsführenden Prüfungsausschuss fest-
gesetzt.

(6) Die Masterprüfung ist endgültig nicht be-
standen, wenn die in den Absätzen 1 bis 3 
genannten Bedingungen nach Ausschöpfung 
der Wiederholungsmöglichkeiten nicht erfüllt 
sind.

(7) Hat die Kandidatin/der Kandidat die Mas-
terprüfung nicht bestanden, wird ihr/ihm auf 
Antrag und gegen Vorlage der entsprechen-
den Nachweise sowie – im Falle des endgülti-
gen Nichtbestehens – der Exmatrikulationsbe-
scheinigung eine schriftliche Bescheinigung 
ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleis-
tungen und deren Noten sowie die zur Mas-
terprüfung noch fehlenden Prüfungsleistun-
gen enthält und erkennen lässt, dass die 
Masterprüfung nicht bestanden ist.

§ 23 Masterurkunde und Zeugnis
(1) Spätestens zwei Monate nach Verkündung 
des letzten Prüfungsergebnisses soll dem Prüf-
ling die Masterurkunde ausgehändigt wer-
den. Darin wird die Verleihung des Mastergra-
des beurkundet. 

(2) Die Masterurkunde wird von der Dekanin 
oder dem Dekan der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät und der oder dem Vorsitzenden 
der Prüfungskommission unterzeichnet und 
mit dem Siegel der Fakultät versehen.

(3) Als Anlage erhält der Prüfling ein Zeugnis. 
Das Zeugnis enthält 

1.	die Gesamtnote 
2.	das Thema der Masterarbeit und deren 

Note 
3.	die Note der mündlichen Abschlussprü-

fung.

(4) Das Zeugnis trägt das Ausstellungsdatum.

(5) Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsit-
zenden der Prüfungskommission unterzeich-
net und mit dem Siegel der Fakultät versehen.

(6) Den Urkunden über die Verleihung des 
Mastergrades wird auf Antrag eine englisch-
sprachige Fassung beigefügt.

Teil VI – Schlussbestimmungen

§ 24 Ungültigkeit von Prüfungsleistun-
gen und der Masterprüfung
(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Geschäfts-
führende Prüfungsausschuss nachträglich die 
Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung die Kandidatin oder der 
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berich-
tigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
vorsätzlich hierüber getäuscht werden sollte, 
und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, wird dieser 
Mangel durch das Bestehen der Prüfung auf-
gehoben. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, entscheidet die Prüfungs-
kommission unter Beachtung des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen über die Rechtsfolgen.

(3) Vor der Entscheidung ist den Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen und gegebenenfalls ein neues zu ertei-
len. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 
Absatz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
nach Ausstellung des Zeugnisses ausgeschlos-
sen.

§ 25 Einsicht in die Prüfungsakten
(1) Innerhalb eines Monats nach Verkündung 
des letzten Prüfungsergebnisses wird der oder 

dem Geprüften auf Antrag Einsicht in ihre 
oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die 
darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden 
und die Prüfungsprotokolle gewährt.

(2) Der Antrag ist bei der Geschäftsführenden 
Leiterin oder dem Geschäftsführenden Leiter 
zu stellen. Die Leiterin oder der Leiter be-
stimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 26 Zertifikat des Grundstudiums und 
Zeugnis des Hauptstudiums
(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss des 
Grundstudiums kann auf Antrag ein Zertifikat 
ausgestellt werden, das die Ergebnisse der 
Modulabschlussarbeiten ausweist.

(2) Nach dem erfolgreichen Abschluss des 
Hauptstudiums kann auf Antrag ein Zeugnis 
ausgestellt werden, das die Ergebnisse der 
Modulabschlussarbeiten ausweist.

§ 27 Inkrafttreten und Veröffentlichung
Die Prüfungsordnung tritt zum 01. Oktober 
2010 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen Mit-
teilungen der FernUniversität in Hagen veröf-
fentlicht.

Bereits eingeschriebene Studierende können 
auf Antrag bis zum 31. März 2011 in diese 
Prüfungsordnung wechseln.

Ausgefertigt und genehmigt aufgrund der 
Beschlüsse des Fakultätsrates der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät vom 08. Juni 2010 
und des Rektorats der FernUniversität in Ha-
gen vom Juli 2010.

Hagen, im Juli 2010

Der Dekan 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der FernUniversität in Hagen, 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Haratsch

Der Rektor 
der FernUniversität in Hagen, 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Helmut Hoyer
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